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Text 

§ 771. (1) Das Pfandrecht der Schiffsgläubiger an der Fracht (§ 756) ist nur so lange wirksam, als die 
Fracht noch aussteht oder die Frachtgelder in den Händen des Schiffers sind. 

(2) Auch auf dieses Pfandrecht finden die Vorschriften der §§ 766 bis 770 über die Rangordnung 
Anwendung. 

(3) Im Falle der Abtretung der Fracht kann das Pfandrecht der Schiffsgläubiger, solange die Fracht 
noch aussteht oder die Frachtgelder in den Händen des Schiffers sind, auch dem neuen Gläubiger 
gegenüber geltend gemacht werden. 

(4) Soweit der Reeder die Fracht einzieht, haftet er den Schiffsgläubigern, welchen das Pfandrecht 
dadurch ganz oder zu einem Teile entgeht, persönlich, und zwar einem jeden in Höhe desjenigen Betrags, 
welcher sich für ihn bei einer Verteilung des eingezogenen Betrags nach der gesetzlichen Rangordnung 
ergibt. 

(5) Dieselbe persönliche Haftung des Reeders tritt ein in Ansehung der am Abladungsorte zur 
Abladungszeit üblichen Fracht für die Güter, welche für seine Rechnung abgeladen sind. 


